
 

Eidg. Volksabstimmungen vom 12. Februar 2017 
 

 

 

Am Sonntag, 12. Februar 2017, finden statt, die 

 

eidg. Volksabstimmungen über 
 

- den Bundesbeschluss vom 30. September 2016 über die erleichterte Einbür-

gerung von Personen der dritten Ausländergeneration 

- den Bundesbeschluss vom 30. September 2016 über die Schaffung eines 

Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr 

- das Bundesgesetz vom 17. Juni 2016 über steuerliche Massnahmen zur Stär-

kung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unter-

nehmenssteuerreformgesetz III) 

 

 

Die Urne ist im Stadthaus, Parterre rechts, wie folgt aufgestellt: 

 

Sonntag, 12. Februar 2017 09.30 Uhr - 10.00 Uhr 

 

Stimmberechtigt für die eidg. Abstimmungen sind Schweizerinnen und Schwei-

zer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsun-

fähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorge-

beauftragte Person vertreten werden und spätestens am 7. Februar 2017 ihren 

politischen Wohnsitz geregelt haben. 

 

Für die eidg. Volksabstimmungen richtet sich das Stimmrecht der Auslandschwei-

zerinnen und Auslandschweizer nach dem Bundesgesetz über die politischen 

Rechte der Auslandschweizer vom 26. September 2014 und der Verordnung zu 

diesem Gesetz vom 7. Oktober 2015. 

 

Das Stimmregister kann auf der Stadtkanzlei eingesehen werden. 

 

Die briefliche Stimmabgabe richtet sich nach den §§ 61 bis 69 des kant. Stimm-

rechtsgesetzes und ist ohne spezielles Gesuch nach Erhalt der Abstimmungsvor-

lagen möglich. Es wird auf die Erläuterungen auf dem Stimmrechtsausweis ver-

wiesen. 

 

 

Sempach, 16. Dezember 2016 / cb 

 

 Stadtrat Sempach 
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